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Zuweisung «Art» 
Bescheid – Nr.: «Lfd_Nr» 
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug «Maßnahme»  

«Bürger», 

gemäß §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, § 4a 
Gesetz über den Brandschutz- und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für 
Mecklenburg-Vorpommern und den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften sowie unter den 
nachstehend genannten Auflagen und Bedingungen 
bewillige ich Ihnen für die Maßnahme  
- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges «Maßnahme» für die Freiwillige Feuerwehr der Ge-
meinde «FF_Gemi» 
eine Zuweisung in einer Höhe von 

«Vergabevorschlag» €. 

Die Mittel sind zweckgebunden für die oben genannte Beschaffungsmaßnahme zu verwenden. 
Bei der Förderung handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung.  

Bindefrist 

Die Zweckbindungsfrist für dieses Vorhaben wird auf 10 Jahre festgelegt. 

Verwendungsnachweis 

Die Mittel sind bis zum 31. Mai 2026 zu verausgaben und mittels Verwendungsnachweis mit 
Unterschrift und Stempel abzurechnen. 
Weiterhin sind dem Verwendungsnachweis beizufügen: 

• die Originalrechnungen, der Sachbuchausdruck, die Buchungsanordnungen, 

• eine korrekte Ausfüllung des Sachberichtes auf dem Verwendungsnachweis und 

• Nachweise über eine ordnungsgemäß durchgeführte Ausschreibung. 

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Mein Zeichen: 32.20.01.0X 

 

Meine Nachricht vom:  
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten! 
  

Fachdienst: 32 
Fachgebiet / Team: 32.20 Fachgebiet Bevölkerungs- und 

Brandschutz  
Auskunft erteilt: Mitarbeiter 
Besucheranschrift: Am Umspannwerk 13 A 
 18437 Stralsund 
Zimmer: 2XX 
Telefon: 03831 2838-220X 
E-Mail: sbbs@lk-vr.de  
  
  

Datum: XX.XX.XXXX 
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Die Abrechnung hat beim Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachgebiet Bevölkerungs- und Brand-
schutz, bis spätestens zum 31. Mai 2026 zu erfolgen. 

Auf Antrag beim Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachgebiet Bevölkerungs- und Brandschutz, 
kann der Bewilligungszeitraum nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Bestimmungen verlän-
gert werden.  
Dem Antrag ist eine Begründung beizufügen. 
 
Auflagen/ Bedingungen 
Insbesondere folgende Ausgaben und Kosten sind nicht zuwendungsfähig: 

• Ausschreibungskosten für Lieferungen und Dienstleistungen, 
Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger in Form von eigenen Arbeitsleistungen und 
Materialbereitstellungen, 

• Finanzierungskosten, Kosten Dritter im Rahmen der Ausschreibung, 

• Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 

• Tagegeld/Übernachtungskosten, 

• Umsatzsteuer, soweit diese als Vorsteuer absetzbar ist,  

• Verdienstausfallkosten, 

• Versand- und Überführungskosten und 

• Skonti und Rabatte. 

Nicht zweckentsprechend in Anspruch genommene Zuweisungen sind unverzüglich zurückzu-
zahlen. 

Zusätzliche Auflagen 
 
Das geförderte Fahrzeug muss durch den Technischen Abnahmedienst M-V des LPBK M-V feu-
erwehrtechnisch abgenommen werden. Der entsprechende Prüfbericht ist dem Landkreis Vor-
pommern-Rügen (Brandschutzdienststelle) vor dem Antrag auf Auszahlung der bewilligten 
Fördermittel vorzulegen. Ohne der technischen Abnahme und einer DIN-gerechten Beschaf-
fung besteht kein Anspruch auf Förderung. Ausnahmen sind im Benehmen im Vorfeld der 
Beschaffung einzuholen. 

Bei Ersatzbeschaffungen ist ein Nachweis über die Veräußerung der Altfahrzeuge beizufügen. 

Verbot der Abtretung 

Die Abtretung oder Verpfändung des Anspruchs auf Fördermittel an Dritte sind ausgeschlos-
sen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Vorpommern-Rügen – Der Landrat-, Carl-
Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund oder einer anderen Dienststelle des Landkreises Vor-
pommern-Rügen einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 


